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 Veröffentlicht am 05.11.1971

Norm

StPO §270 Abs2 Z7

Rechtssatz

Das Gericht ist verp5ichtet, die entscheidungswesentlichen Tatsachen ausdrücklich, klar und unmißverständlich

festzustellen, um so eine eindeutige Beurteilung der Frage zu ermöglichen, ob ein Angeklagter eine bestimmte

strafbare Handlung - sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht - begangen hat.
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